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Zur Veröffentlichung bestimmt 

Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken (Hochleistungsstreckengesetz – HlG) geändert wird 

Die „Verbesserung der Rechtssicherheit im Genehmigungsverfahren: punktuelle 
Anpassungen und Klarstellungen im Hochleistungsstreckengesetz bzw. in der -verordnung 
(z. B. einheitliche Methodik zur Definition von Bahnstrecken, Knotendefinitionen etc.)“ ist 
als eine Maßnahme zur Verwaltungsvereinfachung und zur Anpassung im 
Regierungsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 festgeschrieben. Dem soll als erster 
Schritt mit der vorliegenden Änderung des Hochleistungsstreckengesetzes 
nachgekommen werden. Folgende Änderungen des Hochleistungsstreckengesetzes sind 
insbesondere vorgesehen: 

• Strecken oder Streckenteile, die Hochleistungsstrecken innerhalb eines Knotens 
funktional miteinander verbinden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Hochleistungsstrecken stehen, müssen nicht gesondert zu Hochleistungsstrecken 
erklärt werden; 

• In den Hochleistungsstreckenverordnungen muss festgelegt sein, in welchen 
Gemeindegebieten der Anfangs-, Zwischen- und Endpunkt von Hochleistungsstrecken 
liegt; 

• Es wird ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen, dass eine 
Hochleistungsstreckenverordnung eine Plandarstellung der zur Hochleistungsstrecke 
erklärten Eisenbahn unter Berücksichtigung des Bestandnetzes enthalten kann. 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über Eisenbahn-Hochleistungsstrecken (Hochleistungsstreckengesetz – HlG) geändert 
wird, samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung dem 
Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

15. Oktober 2025 

Peter Hanke 
Bundesminister 
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